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Am Freitag,  27.  Januar  2023  um  08:00  Uhr,  ist  im  Sitzungssaal  des  Gemeinderates  von  Schenna,
Erzherzog Johann Platz Nr.  1,  nach Erfüllung der im geltenden Kodex der örtlichen Körperschaften der
Region  Trentino  –  Südtirol  sowie  in  der  geltenden  Gemeindesatzung  und  Geschäftsordnung  des
Gemeinderates  enthaltenen  Formvorschriften,  der  Gemeinderat  zu  einer  Sitzung  (Erste  Einberufung)
einberufen worden.

Anwesend sind:

EA UA EA UA

Annelies Pichler   Andrea Mair  X  

Barbara Klotzner   Franz Patscheider   

Franz Dapra'   Hannes Dosser   

Irene Theresia Öttl   Johann Pircher   

Josef Mair   Oswald Zöggeler   

Simone Berta Piffer  X  Stephan Raffl   

Simon Klotzner   Stefan Wieser  X  

Walter Dosser     

Den rechtlichen Beistand leistet der amtsführende Gemeindesekretär, Herr Dr. Armin Mathà

Die Bürgermeisterin Annelies Pichler übernimmt den Vorsitz, begrüßt die anwesenden Ratsmitglieder und
erklärt die Sitzung als eröffnet.

Als Stimmzähler dieser Sitzung werden die Ratsmitglieder Barbara Klotzner und Franz Daprà bestimmt.

1) Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.12.2022

Das  Protokoll  der  letzten  Gemeinderatssitzung  wurde  den  Gemeinderätinnen  und  Gemeinderäten
zusammen mit der Tagesordnung zugestellt. Die einzelnen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte kommen
zu Wort. Gemeinderätin Barbara Klotzner beantragt folgende Richtigstellung ihrer Wortmeldung:

Der Passus „Außerdem kann ausgeschlossen werden, dass dadurch Vorhaben finanziert werden, die nicht
den Vorstellungen der Gemeindeverwaltung entsprechen, z.B. Flugwerbung.“  wird ersetzt durch:

„Dadurch kann ausgeschlossen werden, dass Vorhaben finanziert werden, die nicht den Vorstellungen der
Gemeindeverwaltung entsprechen, wie z.B. die Flugwerbung.“

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden.

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt.

2) Automatische Teilaufhebung der Schulden mit  einem Restbetrag bis zu eintausend Euro der
einzelnen  Lasten,  welche  der  staatlichen  Einhebungsagentur  vom  1.  Januar  2000  bis  zum  31.



Dezember 2015 anvertraut wurden. Ausübung der Option, die Aufhebungsmaßnahme gemäß Artikel
1 Absatz 229 des Gesetzes vom 29. Dezember 2022, Nr. 197 nicht anzuwenden.

Der  Gemeindesekretär  erläutert  die  Hintergründe  zu  diesem  Beschluss.  Mit  dem  staatlichen
Haushaltsgesetz (G. Nr. 197/2022) wurde eine automatische Teilhaufhebung bestimmter Forderungen aus
Steuerschulden vorgesehen. Es geht hier insbesondere um Beträge für Zinsen (und Verzugszinsen) und
Verwaltungsstrafen  (Steuerstrafen),  nicht  um  die  Aufhebung  der  eigentlichen  Schuld  (sprich  die
Kapitalforderung).  Betroffen  ist  der  Zeitraum von  2000  –  2015,  und  zwar  bezogen  auf  Schulden  unter
1.000,00  Euro.  Für  die  Gemeinde  Schenna  würde  dies  einen  Verlust  von  etwas  über  5.000,00  Euro
bedeuten, wobei davon auszugehen ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Einhebung dieser
Summen  als  sehr  gering  einzuschätzen  ist.  Die  Gemeinden  können  aber  das  Recht  ausüben,  diese
automatische  Aufhebung  nicht  anzuwenden.  Der  Gemeinderat  von  Schenna  ist  nach  eingehender
Diskussion der Ansicht, dass man die automatische Aufhebung nicht anwenden möchte.

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt kann zur Beschlussfassung übergegangen werden.

Der Beschluss wird einstimmig genehmigt und einstimmig für unverzüglich vollziehbar erklärt.

Nach Abschluss der Tagesordnung und Erörterung aller Diskussionspunkte wird die Sitzung um 8.30 Uhr
geschlossen.

DIE BÜRGERMEISTERIN DER GEMEINDESEKRETÄR
       Annelies Pichler Dr. Armin Mathà

(digital signiertes Dokument)
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